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Grundeigentümer
verliert Kampf
gegen Baustopp

Bundesgericht Der Eigentü-
mereinerParzelle imKemmen-
talerWeilerBommenwollte ein
Mehrfamilienhaus mit drei
Wohnungen und Tiefgarage
bauen.Ausserdemhätte er gern
eine Remise in ein Mehrfami-
lienhaus mit drei Wohnungen
umgewandelt. Am 23.März
2020 reichte er ein Baugesuch
ein. Der Bund hatte den Thur-
gaumehrfach aufgefordert, die
Weilerzonen den bundesrecht-
lichen Vorgaben anzupassen.
Der Thurgauer Regierungsrat
erliessdeshalb am12.Mai 2020
die Kleinsiedlungsverordnung;
diese bedeutet faktisch einen
Baustopp für nichtlandwirt-
schaftlicheGebäudebis dieGe-
meinden ihre Bauzonen ange-
passt haben. Als flankierende
MassnahmebeschlossderGros-
seRatdasGesetz zurMilderung
finanzieller Härtefälle von
raumplanerischenMassnahmen
in Kleinsiedlungen.

Bundesgericht legitimiert
«Handstreichverfahren»
Der Grundeigentümer, der nun
seine Pläne durchkreuzt sah,
wehrte sich vergeblich vor dem
Verwaltungsgericht gegen die
Kleinsiedlungsverordnung.Nun
hat auchdasBundesgericht sei-
neBeschwerdeabgewiesen,wie
das Departement für Bau und
Umwelt am Montag mitteilte.
Der Grundeigentümer machte
geltend,derRegierungsrathabe
mit derVerordnung indieKom-
petenz der Gemeinden einge-
griffen. Der Kanton sei auch
nicht verpflichtet gewesen, den
Auftrag des Bundesamts für
Raumentwicklung im «Hand-
streichverfahren» umzusetzen.

DasBundesgerichtfindet je-
doch, dass übergangsrechtliche
Anordnungen geboten waren,
um zu verhindern, dass in den
Kleinsiedlungen bundesrechts-
widrige Bauvorhaben bewilligt
und realisiert werden könnten.
Die Mitwirkungsrechte der Ge-
meinden, der Bevölkerung und
derGrundeigentümerschaft sei-
en nicht verletzt worden. (wu)

Der Chef des
Hochbauamts geht
Thurgau Kantonsbaumeister
ErolDoguogluverlässt denKan-
tonThurgauaufEndeApril,wie
das Departement für Bau und
Umwelt (DBU) am Montag
mitteilte. Per 1.Mai wird er
neuer Leiter des Hochbauamts
desKantonsSt.Gallen.ErolDo-
guoglu trat seineStelle alsLeiter
des Hochbauamts des Kantons
Thurgau am 1.Juni 2015 an. Zu-
vor war er während rund sechs
Jahren als Stadtbaumeister und
Leiter des Hochbauamtes der
Stadt St.Gallen tätig gewesen.
«Das DBU bedauert seinen
Weggang», heisst es in derMit-
teilung. Doguoglu habe zahl-
reichewichtigeBauvorhaben für
denKantonThurgauaufgegleist
und umgesetzt, darunter den
Ergänzungsbau für das Regie-
rungsgebäude. Bis zur Neube-
setzung der Stelle wird das
Hochbauamt vom stellvertre-
tendenKantonsbaumeister Ro-
land Ledergerber geführt. (wu)

Der Thurgau bürgert weniger ein als andere
Die tiefe Einbürgerungsquote könnte in Zusammenhangmit der hohen Sprachhürde stehen; erwiesen ist es nicht.

ThomasWunderlin

BeiderVerteilungdes rotenPas-
ses verhält sich der Kanton
Thurgau vergleichsweise weni-
ger freigebig als andere. 2021
lag die Quote bei 1,4 Eingebür-
gerten auf 100niedergelassene
Ausländer und Aufenthalter,
während diese Quote schweiz-
weit bei 1,8 lag, wie Mitte-Kan-
tonsrätin Sabina Peter Köstli in
einer Einfachen Anfrage
schrieb.

SVPsetzte sichbei
Verschärfungdurch
Der Grund liegt vermutlich in
der höheren Sprachhürde. Bei
der Erneuerung des Bürger-
rechtsgesetzes aufAnfang2018
legte der Thurgauer Grosse Rat

das Sprachniveau gemäss dem
europäischen Referenzrahmen
auf B1 schriftlich undB2münd-
lich fest. Ein ebenso hohes

Sprachniveau wie der Thurgau
verlangen die Kantone Schwyz
undNidwalden.DerBundhatte
die Latte tiefer gelegt, nämlich

aufA2 schriftlich undB1münd-
lich.DerThurgauerRegierungs-
rat sprach sich für B1 schriftlich
und mündlich aus. Der Grosse
Rat verschärfte die Vorlage auf
Antrag des derzeitigen SVP-
Nationalratskandidaten Pascal
Schmid.

Anteil eingebürgerter
Deutscher ist gestiegen
«Eine verbindliche Erklärung
zur im gesamtschweizerischen
Vergleich eher tieferen Einbür-
gerungsziffer im Kanton Thur-
gau kann nicht abgegeben wer-
den», schreibt der Regierungs-
rat allerdings in der
Beantwortung. Aufgrund der
vorhandenenDatenkönnekein
Zusammenhang mit der höhe-
ren Sprachhürde festgestellt

werden. Angesichts der noch
nicht allzu langenDauerdergel-
tendenRegelungenplaneerder-
zeit keineMassnahmen, umdie
Einbürgerungsziffer zuerhöhen,
beantwortet der Regierungsrat
eine explizite Frage Peters. Er
lässt offen, ob er es täte, wenn
der Zusammenhang erwiesen
wäre.

DenvomRegierungsrat vor-
gelegten Statistiken kann im-
merhin entnommen werden,
dass vermehrt deutsche Staats-
angehörige das Schweizer Bür-
gerrecht erworben haben. Von
den949 im Jahr 2021 eingebür-
gerten Personen waren 391
Deutsche. Von den 925 im Jahr
2016 Eingebürgerten hatten le-
diglich 232 die deutsche Staats-
angehörigkeit.Sabina Peter Köstli, Mitte, Hüttwilen. Bild: Ralph Ribi

Amlikon probt den Aufstand
DieGemeinde ändert ihr Baureglement und funkt so ins Bewilligungsverfahren desWindparks in Thundorf hinein.

SilvanMeile

2017 war Amlikon-Bissegg in
Feierlaune. Regierungsrat Wal-
ter Schönholzer überreichteder
GemeindedenThurgauerEner-
giepreis. Das Projekt trug den
Namen «Energiewende ge-
schafft». Mehr als die Hälfte
ihre Strombedarfs deckte die
Gemeindemit Solarenergie ab.

UnterdessenherrschtKater-
stimmung. Man fühlt sich hin-
tergangen.DieGemeindebefin-
det sich in unmittelbarer Nähe
zum geplanten Windpark auf
dem Wellenberg. Doch Pla-
nungsbehörde ist die Nachbar-
gemeinde Thundorf und der
Kanton, obwohl drei der acht
rund 250 Meter hohen Wind-
kraftanlagen nur wenige Meter
jenseits der Gemeindegrenze
von Amlikon-Bissegg stehen.
Und die Distanz zu ihremOrts-
teilenWolfikonbeträgt lediglich
400Meter. Die ganze Gemein-
de fühlt sich provoziert.

Der Gemeinderat um Präsi-
dent Thomas Ochs hat von sei-
nen Bürgern den Auftrag und
die Finanzkompetenz erhalten,
mit allen Mitteln gegen die ge-
planten Windräder anzukämp-
fen.Das verdeutliche,wie gross
derUnmut inderGemeinde sei,
sagt Ott. «Wenn es sein muss,
ziehen wir vor das Bundesge-
richt.»

Parlamentarische Initiative
istnochpendent
Die Forderung lautet, dass
Windkraftanlagen einen defi-
nierten Abstand zu Gebäuden
einhaltenmüssen, indenensich
regelmässig Leute aufhalten.
SVP-Kantonsrat Pascal Schmid
aus Weinfelden hat dieses An-
liegen in einer Parlamentari-
schen Initiative aufgenommen.
Er will die Mindestabstände im
kantonalePlanungs-undBauge-
setz festschreiben.

Demnachdarf imRadiusder
dreifachen Höhe einer Wind-
kraftanlagekeinbewohntesGe-
bäude stehen. Diese Regelung
würde jedoch zumindest einen
Teil der rund 250 Meter hohen

Windräder des geplanten Pro-
jekts bei Thundorf verun-
möglichen.

DenLärmbeurteilen,nicht
fixeAbstände festhalten
Noch hat die Thurgauer Regie-
rung nicht explizit auf Schmids
Vorstoss geantwortet. Dass sie
nichts vonfixenAbstandsregeln
für Windkraftanlagen wissen
will, unterstreicht sie ineineran-
deren Beantwortung. Die be-
stehende Gesetzgebung ge-
währleiste bereits den Schutz
derBevölkerungvorAuswirkun-
gen von Windenergieanlagen,
schreibt sie auf die Einfachen
Anfrage «Keine Manöver zur
VerhinderungvonWindenergie-
anlagen» von Karin Bétrisey,
Kantonsrätin derGrünen.

Nicht fixe Abstandsregeln,
sondern die effektiv zu erwar-
tenden Lärmbelastungen
«unterBerücksichtigungder je-
weiligen lokalenBegebenheiten
vor Ort», seien massgebend.
Faktorendafür seienetwaTopo-
grafie, die Vegetation, die
HauptwindrichtungundderAn-
lagetyp. Die Regierung stellt
klar: Grundsätzliche Minimal-
abstände zubewohntenGebäu-

den im Gesetz festzuhalten,
würdeeinigeWindparkprojekte
von vornherein verunmögli-
chen. Dies widerspreche dem
nationalen Interesse, als wel-
ches die Nutzung und der Aus-
bauvonWindenergie eingestuft
sei. «AlsKonsequenzausdieser
RichtplanpflichtdürfendieKan-
tone keine Festlegungen ma-
chen, die den Ausbauzielen zu-
widerlaufen oder deren Errei-
chen illusorisch machen.» Das
bereits geltende Bewilligungs-
verfahren in der Schweiz lasse
eine differenziertere Beurtei-
lungzu.KarinBétrisey ist zufrie-
den mit dieser Beantwortung.
Entscheidend ist aber derGros-

se Rat. Dieser wird über
SchmidsForderungnochdisku-
tieren.ErwolleRechts- undPla-
nungssicherheit schaffen,damit
privates Grundeigentum ge-
schützt werde, statt Windkraft
um jedenPreis zu ermöglichen,
sagt Schmid. «Die Regeln soll-
ten festgelegtwerden,bevormit
dem Bau der ersten Anlagen
Fakten geschaffenwerden.»

DieGemeindeändert ihr
Baureglement
Für alle die gleichen Abstands-
regeln, das würdeman in Amli-
kon-Bissegg begrüssen. Dort
fühlt man sich vom Kanton im
Stich gelassen, sieht in diesem
Bereich eher ein Flickwerk ent-
stehenstatt eineeinheitlicheLö-
sung. «Möglicherweise aus Ig-
noranzhat sichderKantonnicht
mit unseremProblembefasst»,
sagt GemeindepräsidentOchs.

NunversuchtdieGemeinde,
ihr Schicksal selber in dieHand
zu nehmen. Seit dem 27.Januar
liegt eine Änderung des kom-
munalenBaureglementsöffent-
lich auf. Darin steht: «In Nicht-
bauzonen hat der Abstand von
Grosswindanlagen imMinimum
850Meter zu Gebäuden zu be-

tragen in denen sich Menschen
regelmässig, dauernd oder vor-
übergehend aufhalten wie
Bauernhäuser,Wohnhäuser, Fe-
rienhäuser oder Restaurants.»

Diese Änderung wird der
Kanton genehmigen müssen.
BeimDepartement für Bauund
Umwelt (DBU) will man sich
derzeit nicht darüber äussern.
Grundsätzlich gehe es bei den
Mindestabständen um die Re-
duktionvonLärm,Schattenwurf
oderweiteren Emissionen, sagt
DBU-Generalsekretär Marco
Sacchetti. «Abernicht, umeinen
Zweck zu vereiteln.»

Amlikon Bissegg versucht,
sich mit seinem Baureglement
vordensehrnahean ihremSied-
lungsgebiet geplanten Wind-
kraftanlagen zu schützen. «Wir
gehen den Rechtsweg», sagt
Ochs, falls der Kanton ihr Bau-
reglement nicht genehmigen
sollte.Dabei sinddieAussichten
gar nicht schlecht. Im Fall der
GemeindeTramelan imBerner
Jura bestätigte das Bundesge-
richt, dass in einem kommuna-
len Baureglement ein Mindest-
abstandzwischenWindturbinen
und Wohnhäusern verankert
werden kann.

Eine Visualisierung von Amlikon-Bissegg: Sicht vomGemeindegebiet bei Wolfikon auf den geplantenWindpark. Bild: PD

Thomas Ochs, Gemeindepräsi-
dent von Amlikon-Bissegg.

Bild: PD


